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1. Planerfordernis

Um das Bildungsangebot in der Gemeinde Markdorf bedarfsgerecht und zukunftsfähig auszubauen, ist ein

dritter  Grundschulstandort  erforderlich.  Im  Rahmen  der  Entscheidungsfindung  wurden  insgesamt  vier

Grundstücke anhand verschiedener Kriterien untersucht und bewertet. In der Sitzung vom 29. September

2020 entschied sich der Markdorfer Gemeinderat schließlich für den Standort „Trendsportanlage / Untere

Breitwiese“. Durch den Erwerb der vorgesehenen Fläche konnte in der Folge ein Konzept für eine 2- bzw. 3-

zügige Grundschule mit einer Einfeld-Sporthalle entwickelt werden. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan „Obere Breitwiesen 5. Änderung und Erweiterung, Teil I - Süd“ sollen

die planungsrechtlichen Grundlagen zur Realisierung des Grundschul- und Sporthallenneubaus geschaffen

werden. 

Die erforderlichen Stellplätze werden durch eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes an der Ensishei-

mer Straße realisiert, hierfür wird ein separater Bebauungsplan „Obere Breitwiesen 5. Änderung und Erwei-

terung, Teil II - Nord“ aufgestellt. 

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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2. Lage und räumlicher Geltungsbereich

2.1 Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet liegt an der Ensisheimer Straße im südlichen Bereich der Stadt Markdorf. Im Norden und

Westen wird es durch den Quellgraben und die bestehende Wohnbebauung begrenzt, im Süden schließen

das bestehende Bildungszentrum und ein Skatepark an. 

2.2 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens für die Grundschule und die Sporthalle mit ei-

ner Gesamtfläche von rd. 0,73 ha beinhaltet die Flurstücke / Teile der Flurstücke 3091, 3092 und 3131.

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 2

Abb. 2-1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)
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Zur Realisierung der für den Schulneubau erforderlichen Stellplätze erfolgt eine Erweiterung des bestehen-

den Parkplatzes auf der gegenüberliegenden Seite der Ensisheimer Straße. Zur Schaffung der planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Parkplatzerweiterung wird ein separater Bebauungsplan „Obere Breitwiesen

5. Änderung und Erweiterung, Teil II – Nord“ aufgestellt (voraussichtliche Abgrenzung s. Abb. 2-2).

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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Abb. 2-2: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obere Breitwiesen 5. Änderung und Erweiterung, Teil I - Süd“ (schwarze

Linie) sowie geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obere Breitwiesen 5. Änderung und Erweiterung, Teil II - 

Nord“ (rote Linie)

Obere Breitwiesen 
5. Änderung und 
Erweiterung, 
Teil I - Süd

Obere Breitwiesen 
5. Änderung und 
Erweiterung, 
Teil II - Nord
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3. Art des Bebauungsplanverfahrens

Das Bebauungsplanverfahren kann im beschleunigten Verfahren als Maßnahme der Innenentwicklung nach

§ 13a BauGB durchgeführt werden. 

Für die Wahl des Verfahrens sind insbesondere folgende Faktoren maßgebend:

 Mit dem Bebauungsplanverfahren werden die Voraussetzungen für eine maßvolle bauliche Nachverdich-

tung geschaffen.

 Die Umgebung des Plangebiets weist heute bereits eine bauliche Vorprägung auf.

 Die im Bebauungsplan festzusetzende maximale Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO beträgt

gem. § 13a Absatz 1, Satz 2, Nummer 1 BauGB weniger als 20.000 qm.

Damit sind die formalen Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 a BauGB „Bebauungspläne der Innen-

entwicklung“ gegeben. Vor diesem Hintergrund kann das Bebauungsplanverfahren auf Basis des § 13a Ab-

satz 2 BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt werden.

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 4
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4. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen

Landesentwicklungsplan keine planungsrelevanten Aussagen

Regionalplan keine planungsrelevanten Aussagen

Flächennutzungsplan Grünfläche

Rechtskräftige Bebauungspläne
"Obere Breitwiesen" 1977 (teilweise Überplanung)
"Sport- und Freizeitzentrum Breitwiesen - 1. Änderung" 2005 
(teilweise Überplanung)

Landschaftsschutzgebiete nicht vorhanden

Naturschutzgebiete nicht vorhanden

Besonders geschützte Biotope nicht vorhanden

FFH-Mähwiese nicht vorhanden

Biotopverbund / Wildtierkorridor nicht vorhanden

Geschützter Streuobstbestand nicht vorhanden

Natura2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) nicht vorhanden

Waldabstandsflächen nicht vorhanden

Oberflächengewässer / Gewässerrand Quellgraben (westlich angrenzend)

Wasserschutzgebiete nicht vorhanden

Überschwemmungsrisikogebiete (HQextrem / HQ100) HQextrem-Überflutungsflächen im nördlichen Plangebiet

Klassifizierte Straßen und Bahnlinien nicht vorhanden

4.1 Übergeordnete Planungen

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 5

Abb. 4-2: Ausschnitt FNPAbb. 4-1: Ausschnitt Regionalplan
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Im gültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf wird die Fläche als Grünflä-

che dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Berichtigung angepasst. 

4.2 Bestehende Bebauungspläne

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die beiden rechtskräftigen Bebauungspläne "Obere Breitwie-

sen" (1977) und "Sport- und Freizeitzentrum Breitwiesen - 1. Änderung" (2005) teilweise überplant. Mit In-

krafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen im Geltungs-

bereich außer Kraft.

4.3 Hochwasser

Ein Teilbereich des Plangebiets befindet sich innerhalb eines Risikogebiets, welches bei einem Extremhoch-

wasserereignis überschwemmt werden kann (HQextrem).

4.3.1 Hochwasserrisikogebiete (HQextrem)

Innerhalb  des  Geltungsbereichs  des  Bebauungsplans  befinden  sich  Risikogebiete  im  Sinne  des  §  73  

Absatz 1 Satz 1 des WHG. Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen grundsätzlich möglich, wenn das WHG

beachtet wird. Gemäß § 78b WHG sind insbesondere zu berücksichtigen:

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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Abb. 4-3: Überflutungsflächen HQextrem (Quelle: LUBW)

 HQextrem
 424,50 m üNN
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• Schutz von Leben und Gesundheit

• Vermeidung erheblicher Sachschäden

Das geplante Schulgebäude hat im Bereich der Überflutungsflächen keinen Keller. Durch die Festsetzung

der Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH) auf mindestens 424,75 m über NN wird sichergestellt, dass sich

die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe des Schulneubaus mindestens 25 cm über der HQextrem-Linie befindet.

Durch diese Festsetzung können Beeinträchtigungen von Leben und Gesundheit ausgeschlossen und erheb-

liche Sachschäden - insbesondere am Gebäude - vermieden werden.

Im Rahmen der Genehmigungs- und Ausführungsplanung für das Gebäude und die Außenanlagen wird dar-

über hinaus einen hochwasserangepasste Ausführung sichergestellt (Wahl geeigneter Baumaterialien, Ab-

dichtung von Ver- und Entsorgungswegen, Sicherung der Installationen für Strom etc. soweit erforderlich).

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 7
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5. Ziele und Zwecke der Planung

5.1 Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung

Innerhalb des Plangebiets befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

 Grünflächen mit Gehölzbestand

In der direkten Umgebung befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

 Wohnbebauung

 Bildungszentrum

 Trendsportanlage

 Straßenverkehrsflächen

 Gewässer Quellgraben

5.2 Grundsätzliche Zielsetzung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau einer

neuen Grundschule und einer Sporthalle geschaffen werden.

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 8
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6. Städtebauliche Konzeption

6.1 Bauliche Konzeption

Die städtebauliche Konzeption sieht zwei mit einer Überdachung miteinander verbundene Baukörper und

Schulhofflächen sowie die entsprechenden Nebenanlagen (Fahrradabstellanlagen, Müll- und Gerätelager;

etc.) vor. Im Südwesten besteht die Möglichkeit, das Schulgebäude um vier Klassen zu erweitern. 

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 9

 Abb. 6-1: Städtebauliche Konzeption, Lageplan (mmp planungsbüro GmbH, Stand 01/2022)

 Abb. 6-2: Städtebauliche Konzeption, Schnitt (mmp planungsbüro GmbH, Stand 01/2022)
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Die Planungen für die Gebäude und die Außenanlagen werden aktuell weiter ausgearbeitet und konkreti-

siert.

6.2 Verkehrliche Erschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die Ensisheimer Straße im Nordosten des Geltungsbe-

reichs. Für Essens- und Materiallieferungen kann die Schule von Norden her über die Paracelsusstraße an-

gefahren werden.

6.3 Grün- und Freiraumstruktur

Die genaue Gestaltung der Außenanlagen und die Einbindung der Gebäude in die bestehenden Freiraum-

struktur wird aktuell erarbeitet. 

6.4 Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Das anfallende Schmutz- und Oberflächenwasser wird analog der bereits vorhandenen umgebenden Bebau-

ung abgeleitet und entsorgt. Die Details werden im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfah-

ren und Entwässerungsgesuch erarbeitet und mit den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt.

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 10

 Abb. 6-3: Städtebauliche Konzeption, Ansicht (mmp planungsbüro GmbH, Stand 02/2022)
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7. Umwelt- und Artenschutzbelange

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht nach § 2 BauGB Abs.4

abgesehen. Es sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bzw.

über die Betroffenheit der Schutzgüter Biotope, Arten, Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, Land-

schaftsbild und Erholung sowie auf den Menschen zu treffen. Die Überprüfung erfolgt anhand nachfolgender

Ausführungen:

Schutzgut und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblich-
keit

Fläche Das  Plangebiet  umfasst  eine  Gesamtfläche  von 0,73
ha, wobei im Süden Teilflächen der rechtskräftigen Be-
bauungspläne  "Obere  Breitwiesen"  von  1977  und
"Sport-  und  Freizeitzentrum  Breitwiesen  -  1.  Ände-
rung" von 2005 teilweise überplant werden. Die Fläche
ist aktuell als Grünfläche ausgewiesen. Die städtebau-
liche  Konzeption  sieht  zwei  mit  einer  Überdachung
verbundene Baukörper und Schulhofflächen sowie die
entsprechenden Nebenanlagen vor.

Durch das Vorhaben kommt es zu einer zu-
sätzlichen Überbauung und Versiegelung von
Flächen,  welche  vormals  als  Grünflächen
ausgewiesen waren. Die Grundfläche ist auf
maximal  3.250 m²  festgesetzt.  Durch  eine
Nachverdichtung  im  innerörtlichen  Bereich
wird dem Ziel einer Reduktion des Flächen-
verbrauchs nach-gekommen.

gering bis 
mittel

biologische 
Vielfalt
- Biotope

Beim Plangebiet handelt es sich um unbebautes Grün-
land (Fettwiese) sowie im Süden um einen Gehölzbe-
stand innerhalb des Siedlungsraums. Angrenzend ver-
läuft außerhalb des Geltungsbereichs im Nordwesten
und Westen ein wasserführender Graben inklusive be-
gleitendem Gehölz. Am östlichen Rand am Böschungs-
bereich zur Ensisheimer Straße ist zudem ein straßen-
begleitender Baumbestand mit ausdauerndem rudera-
len Unterwuchs vorhanden.

Die beanspruchten Flächen sind von geringer bis mitt-
lerer naturschutzfachlicher Bedeutung.

Die Erheblichkeit des Eingriffs in das Schutz-
gut Biotope wird als gering bis mittel einge-
stuft.  Die  geplante  Bebauung  findet  zum
Großteil auf der Grünlandfläche statt. Ein Teil
des südlich  gelegenen Gehölzbestands geht
durch das Vorhaben verloren. Aufgrund eines
notwendig  werdenden  artenschutzrechtli-
chen Ausgleichs wird der Verlust der Gehölze
jedoch  über  die  planexterne  Entwicklung
neuer Gehölzstrukturen kompensiert.  Durch
die Eingrünung des Schulgeländes sowie die
Errichtung einer geeigneten Dachbegrünung
kann der Eingriff in das Schutzgut minimiert
werden.

gering bis 
mittel

biologische 
Vielfalt
- Biotopverbund

Das Plangebiet tangiert keine ausgewiesenen Biotop-
verbundflächen.  Jedoch  kann  der  am  östlichen  und
nördlichen Rand außerhalb des Geltungsbereichs ver-
laufende Quellgraben und dessen begleitendes Uferge-
hölz als Biotopverbundstruktur fungieren, wenngleich
diese  nicht  als  Biotopverbundflächen  ausgewiesen
sind. Der Bestand steht in Verbindung mit dem südlich
gelegenen Offenland, dem Lipbach und dem stehenden
Gewässer im Bereich des südlich gelegenen Sportplat-
zes und kann zur Ausbreitung von gewässer- sowie ge-
hölzgebundener Arten dienen.

Da innerhalb des Plangebiets keine Flächen
des  landesweiten  Biotopverbundes  liegen,
kein Eingriff in die angrenzenden Flächen er-
folgt, der gesetzlich vorgeschriebene  Gewäs-
serrandstreifen zum angrenzenden Quellgra-
ben einzuhalten ist und die gewässerbeglei-
tenden Gehölzbestände erhalten bleiben,  ist
nicht von einer Betroffenheit auszugehen.

nicht 
betroffen

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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Schutzgut und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblich-
keit

biologische 
Vielfalt
- Artenschutz

Zum Vorhaben liegt  ein  artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag vor, der den Bebauungsplanunterlagen beige-
fügt ist und auf den hiermit verwiesen wird.
Eine Betroffenheit ergibt sich für die Artengruppe der
Vögel und der Fledermäuse durch den Verlust von Teil-
Nahrungshabitaten und -Lebensräumen aufgrund der
geplanten  Flächenversiegelung  und  Überbauung.  Im
Plangebiet und dessen Umgebung wurden insgesamt
29  Vogelarten  nachgewiesen.  Brutvorkommen  inner-
halb des Plangebiets konnten dabei  für  4  Vogelarten
registriert werden, im potenziell beeinträchtigten Wir-
kraum für weitere 2 Arten. Eine Jagdraum- und Leit-
strukturnutzung  lag  für  mindestens  4  verschiedene
Fledermausarten vor.

Die  artenschutzrechtliche  Prüfung  kommt
zum Ergebnis, dass unter Einhaltung der ge-
nannten  Vermeidungs-  und  Minimierungs-
maßnahmen  (Erhalt  und  Neupflanzung  von
Gehölzen,  extensive Grünlandpflege, Art der
Beleuchtungseinrichtungen, Errichtung einer
Dachbegrünung,  Verhängen  von  Nistkästen,
etc.) durch das geplante Vorhaben kein Ver-
stoß  gegen  § 44  Abs.  1  i.V.m.  Abs.  5
BNatSchG vorbereitet wird.

mittel

Boden Gemäß  der  Bodenkarte  (M1:50.00  GeoLaBK50)  des
geologischen Landesamts (LGRB) befinden sich im Be-
reich des innerörtlichen Plangebiets lediglich anthro-
pogen überprägte Böden. Da es sich bei der Fläche al-
lerdings um ein bislang als Grünfläche genutztes und
mit  Gehölzen  bestandenes  Grundstück  handelt,  ist
davon auszugehen, dass zumindest in Teilen noch na-
türliche Böden vorhanden sind.

In der Umgebung stehen an natürlichen Bodeneinhei-
ten einerseits „Erodierte Parabraunerde und Rigosol-
Parabraunerde aus Geschiebemergel  (‟ U56) und ande-
rerseits  „Auengley  aus  tonreichen  Auensedimenten‟
(U122) sowie „Kalkhaltiger Auengley über Niedermoor
aus Auenlehm über Niedermoortorf  (U126) an. Diese‟
Bodentypen besitzen in der Summe aller Bodenfunkti-
onen eine mittlere bis hohe bzw. eine geringe bis mitt-
lere  Wertigkeit  (Gesamtbewertungen  2.67,  2.5  und
1.83). Die Funktion für Filter und Puffer für Schadstoffe
erreicht bei den Bodeneinheiten U56 und U126 einen
hohen bis sehr hohen Wert (3.5). Zudem besitzen die
Bodeneinheiten U122 und U126 in ihrer Funktion als
Standort für die natürliche Vegetation eine hohe Wer-
tigkeit.

Durch die geplante Bebauung werden neben
anthropogen  überprägten  Böden  des  Sied-
lungsraums  vermutlich  auch  hochwertige
Böden  überplant  und  in  Anspruch  genom-
men. Auch Standorte mit einer hohen Wertig-
keit  für  die  natürliche  Vegetation  könnten
durch die Planung verloren gehen.

nicht
erheblich 
i.S.d. § 13a
BauGB

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
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Schutzgut und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblich-
keit

Oberflächen-
wasser

Innerhalb des Plangebiets sind keine Oberflächenge-
wässer in Form von Bächen, Gräben oder Stillgewäs-
sern vorhanden.

Es grenzt jedoch im Nordwesten und im Westen direkt
an den Quellgraben an, durch welchen sich gemäß der
Hochwassergefahrenkarte der LUBW HQextrem-Über-
schwemmungsflächen  innerhalb  des  Plangebiets  er-
geben.

Durch das geplante Grundschulgebäude wer-
den  HQextrem-Überschwemmungsflächen
überbaut und durch den geplanten Schulhof
bzw.  die  Anlieferung  im  Norden  versiegelt.
Dadurch kommt es zu einer Reduzierung des
Retentionsvolumens und Abflussbehinderun-
gen im extremen Hochwasserfall.

Baubedingt bestehen aufgrund der Lage von
Teilflächen  des  Baugebiets  innerhalb  von
Überschwemmungsflächen  Gefährdungen
durch Einträge von wassergefährdenden oder
sonstigen  Stoffen  in  das  Gewässer  oder
durch die Einschwemmung von Arten der Ge-
wässerfauna  in  Baugruben  bei  Hoch-
wasserereignissen.

Die potentiellen Gefährdungen können jedoch
unter Beachtung von Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen auf ein wenig bis uner-
hebliches  Maß reduziert  werden.  Zumal  die
Gefährdungen zeitlich auf die Bauausführung
begrenzt sind.

Durch  geeignete  Festsetzungen  können  zu-
dem Beeinträchtigungen von Leben und Ge-
sundheit  ausgeschlossen  und  erhebliche
Sachschäden vermieden werden.

mittel

Grund-
wasser

Die im Plangebiet anstehenden eiszeitlichen Schotter
bilden  einen  Porengrundwasserleiter  mit  einer  sehr
hohen bis hohen Durchlässigkeit und einer meist ho-
hen Ergiebigkeit. Die überdeckenden Böden in der Um-
gebung (Bodeneinheiten U56, U122 und U126) besitzen
eine mittlere bis geringe Wasserdurchlässigkeit.

Das Gebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet.

Die  Auswirkungen  der  Planung  auf  die
Grundwasserneubildung wird als mittel  ein-
gestuft. Aufgrund der Versiegelung kommt es
zu einer  erhöhten  Verringerung der  Grund-
wasserneubildung. Jedoch muss berücksich-
tigt werden, dass die Böden in Teilen bereits
anthropogen überformt sind und dadurch be-
reits eine Vorbelastung der Grundwasserneu-
bildung gegeben ist.

mittel
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Schutzgut und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblich-
keit

Klima 
und Luft

Das  Plangebiet  umfasst  eine  schwach  in  westliche
Richtung abfallende,  innerörtliche Grünlandfläche in-
klusive Gehölzbestand.  Umgebend schließen sich die
Bebauung  des  Siedlungsraums  und  Infrastrukturflä-
chen an. Damit weist das Untersuchungsgebiet ein ge-
ringes bis mittleres klimatisches Ausgleichs- und Re-
generationspotential in Bezug auf Frischluft, Luftfilte-
rung und Temperaturausgleich auf. 

Durch  die  Topografie  ergeben  sich  Kaltluftströme  in
südwestliche Richtung, die jedoch weder siedlungsre-
levant noch ergiebig sein dürften.

Ein am südlichen Rand befindlicher Gehölzbestand mit
günstigem Einfluss auf das Lokalklima wird durch das
Vorhaben überplant. Die nordwestlich und westlich au-
ßerhalb des Plangebietes gelegenen uferbegleitenden
Gehölzbestände  werden  von  der  Planung  hingegen
nicht  tangiert  und  bleiben  wie  vorhanden  erhalten.
Durch  die  Eingrünung  des  Schulgeländes  sowie  die
Entwicklung einer Dachbegrünung auf den neu entste-
henden Gebäuden ergeben sich wiederum positive kli-
matische Effekte für das Lokal- und Kleinklima.

Lufthygienisch ist das Gebiet aufgrund seiner Lage am
Rand des Siedlungsraums bereits vorbelastet. Vorbe-
lastungen ergeben sich durch die umgebende beste-
hende  Bebauung  und  die  Infrastruktur  (Ensisheimer
Straße).

Das Vorhaben hat  nur einen wenig erhebli-
chen Einfluss auf mögliche Frisch- und Kalt-
luftentstehungsflächen oder Abflussbahnen.

Erheblich  negative  Auswirkungen  auf  das
Schutzgut oder  Emissionen und Flächenauf-
heizungen, die sich auf Wohnsiedlungen oder
das Schutzgut Mensch erheblich negativ aus-
wirken, sind zunächst nicht zu erwarten.

Durch die Festsetzung einer Dachbegrünung
auf den Gebäuden und einer Eingrünung des
Gebiets kann der Einfluss auf das Schutzgut
minimiert werden.

gering

Landschafts-
bild / 
Ortsbild

Das Plangebiet stellt sich als Baulücke zwischen dem
Rand der Wohnbaufläche von Markdorf und den südlich
angrenzenden Bildungs-  und  Sporteinrichtungen dar.
Die teils hohen uferbegleitenden Gehölzbestände ent-
lang des Quellgrabens, die nördlich und westlich an-
grenzende Bebauung mit Wohnhäusern und die Grün-
fläche prägen den Charakter des lokalen Ortsbilds.

Besondere  landschaftsbildprägende  Strukturen  und
Elemente sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhan-
den. Allenfalls die südlich stockenden Gehölze, welche
der Eingrünung des Geländes dient, haben einen posi-
tiven Einfluss auf das Ortsbild.

Die  vorgesehene  Entwicklung  des  Grund-
schulstandorts wird in die vorhandene Ortssi-
tuation des südlich angrenzenden Bildungs-
zentrums gut eingebunden. Hochwertige, das
Orts-  und  Landschaftsbild  prägende  Land-
schaftsbestandteile gehen durch die geplante
Bebauung nicht verloren.

Durch eine Eingrünung des Gebiets und eine
extensive  Pflege  verbleibender  Grünflächen
kann eine positive Wirkung auf das Ortsbild
erzielt werden. Die Höhe der neu zu bauen-
den  Gebäude  ist  entsprechend  der  Umge-
bungsbebauung  im  Bebauungsplan  festge-
setzt.

gering

Erholung Im überplanten Gebiet sind keine Anlagen für die öffentliche Freizeit- und Erholungsnutzung vorhan-
den. Öffentliche Freizeit- und Erholungseinrichtungen oder bedeutsame Wander- / Radwegverbindun-
gen sind nicht betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut entstehen durch das Vorha-
ben somit nicht.

Kultur- und 
Sachgüter

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind weder besondere Sachgüter noch Kulturgüter, wie Baudenkma-
le, archäologische Fundstellen, Kultur- und Bodendenkmäler, Geotope oder Böden mit einer besonde-
ren Funktion als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte, betroffen. Es ist nicht mit einer erhebli-
chen Beeinträchtigung zu rechnen.

keine

Mensch Zu beurteilen sind zum einen die möglichen Auswirkungen auf die zukünftigen Nutzer des Plangebiets
und zum anderen die Auswirkungen der geplanten baulichen Nutzung auf die angrenzende Bebauung
und deren Bewohner. Eine Verschlechterung in Bezug auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen sowohl für die Angrenzer als auch für die künftigen Nutzer im Vergleich zum derzeitigen Bestand
ist nicht zu erwarten. Belästigungen durch Erschütterungen, Lärm, Stäube, etc. beschränken sich auf
die Bauzeit der Neubauten sowie die Erschließung des Baugebiets. Kinderlärm durch den Schulbe-
trieb ist als sozialadäquat von der Nachbarschaft hinzunehmen.

wenig
erheblich

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 14



Bebauungsplan
„Obere Breitwiesen, 5. Änderung und Erweiterung, Teil I – Süd“
in Markdorf

Schutzgut und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblich-
keit

Emissionen von 
Schadstoffen, 
Lärm, 
Erschütterungen,
Licht, Wärme 
und Strahlung

Aufgrund der geplanten Nutzung (Schulgebäude) entstehen betriebsbedingt keine erheblichen Emissi-
onen (Schadstoffe, Licht, Strahlungen, Wärme). Auch die zeitlich begrenzten Emissionen aus Bauma-
schinen während der Bauausführung sind als weitgehend unerheblich einzustufen. Lärm und Erschüt-
terungen können während der Bauausführung zeitlich begrenzt auftreten. Davon sind jedoch keine er-
heblichen Belästigungen insbesondere für Wohnnutzungen zu erwarten. Geräuschemissionen können
zudem während des Schulbetriebs, insbesondere zu Beginn und Ende der Unterrichtszeit sowie in den
Pausenzeiten entstehen. Diese Art von Lärm ist jedoch keiner Beurteilungsgrundlage unterworfen,
unter einem besonderen Toleranzgebot der Gesellschaft zu betrachten und als sozialadäquat von der
Nachbarschaft hinzunehmen.

wenig
erheblich

Risiken für die 
menschliche 
Gesundheit, für 
das kulturelle 
Erbe oder für die 
Umwelt

Bei den Planungen zur zukünftigen Entwicklung eines neuen Grundschulstandortes entstehen keine
bau-, anlage- und betriebsbedingten zusätzlichen Risiken.

keine 

Kumulierung mit 
den 
Auswirkungen 
von Vorhaben 
benachbarter 
Plangebiete

Derzeit sind keine Vorhaben oder Projekte aus benachbarten Gebieten bekannt, die zu einer Kumulie-
rung von Beeinträchtigungen führen können.

keine

Eingesetzte 
Techniken und 
Stoffe

Zum Einsatz kommen baubedingt allgemein gebräuchliche Techniken und Stoffe, die den aktuellen
einschlägigen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen, sodass keine erheblichen Beein-
trächtigungen für die Schutzgüter zu erwarten sind. Nutzungs- und betriebsbedingt entstehen voraus-
sichtlich ebenfalls keine stofflich oder technisch bedingten Auswirkungen, die sich negativ  auf  die
Schutzgüter auswirken könnten.

keine 

Wechsel-
wirkungen

Erhebliche Auswirkungen über die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht zu erwarten. keine 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zum Ergebnis,  dass bei  Realisierung der darin genannten

Maßnahmen ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden kann. Die Maßnah-

men sind entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. Artenschutzrechtlich bestehen somit keine Beden-

ken gegen die Planung.
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8. Sonstige planungsrelevante Rahmenbedingungen und Faktoren

8.1 Schalltechnische Untersuchungen 

Im Zuge der Planungen wurden schalltechnische Untersuchungen vom Büro SoundPLAN durchgeführt. Die-

se Untersuchungen kommen zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

8.1.1 Zusammenfassung Verkehrslärm (Büro SoundPLAN)

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde die Lärmeinwirkung an der Ensisheimer Straße und

an der Paracelsusstraße für den Nullfall 2035 und den Planfall 2035 mit Grundschule und Sporthalle verglei-

chend gegenübergestellt.

Auf der Ensisheimer Straße wird durch Hol- und Bringdienste, Beschäftigte und durch die Vereinsnutzung

der Sporthalle im Tageszeitraum westlich der Grundschule eine Verkehrszunahme von rd. 350 Kfz/24h und

östlich davon eine Zunahme von rd. 190 Kfz/24h erwartet. Für die Paracelsusstraße wird eine Verkehrszu-

nahme um 25 Kfz/24h durch Hol- und Bringdienste und die Essensanlieferung zur Grundschule angesetzt.

Durch den Straßenverkehr entstehen im Planfall 2035 gegenüber dem Nullfall 2035 nur sehr geringe Pegel-

zunahmen, die sowohl an der Ensisheimer Straße als auch an der Paracelsusstraße mit bis zu rd. 0,4 dB(A)

(an zwei Immissionsorten bis 0,6 dB(A)) deutlich unter einem dB(A) liegen und somit für das menschliche

Ohr nicht wahrnehmbar sind.

Entlang der Ensisheimer Straße wird der gesundheitsrelevante Schwellenwert von 70 dB(A) am Tag durch

den Straßenlärm bei bis zu 63 dB(A) um mindestens 7 dB(A) und bei Überlagerung von Straßenlärm, Schie-

nenlärm und den Emissionen des Busbahnhofes um mindestens 4 dB(A) unterschritten.

An der Paracelsusstraße werden die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) in allgemeinen Wohn-

gebieten aufgrund der Lärmeinwirkung der Paracelsusstraße um mindestens ein dB(A) unterschritten.

Trotz der Zunahme der Pegel durch Grundschule und Sporthalle gegenüber dem Nullfall 2035 erscheint die

Lärmeinwirkung im Planfall 2035 mit Grundschule und Sporthalle vertretbar.

8.1.2 Zusammenfassung Gewerbelärm (Büro SoundPLAN)

Aufgrund der Tatsache, dass die Geräuschemissionen von Kindern entsprechend dem Bundesimmissions-

schutzgesetz privilegiert sind und keiner rechtlichen Beurteilung unterliegen dürfen, bleiben für die Schule

nur noch die Parkbewegungen der Mitarbeiter, das Holen und Bringen der Kinder mit dem Pkw, Anlieferun-

gen und haustechnische Anlagen zu bewerten. Es konnte festgestellt werden, dass die Geräuscheinwirkun-

gen auf die Nachbarschaft sowohl tags als auch nachts deutlich unter den Anforderungen der TA Lärm lie -

gen, meist sogar mehr als 10 dB darunter.

Die Planung der Grundschule trägt zudem den örtlichen Gegebenheiten Rechnung und sorgt dafür, dass die
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Nachbarschaft nicht über Gebühr belastet wird. Aus Sicht der TA Lärm gibt es keine Punkte, die gegen die

Errichtung der Grundschule mit Turnhalle sprechen.

8.1.3 Zusammenfassung Sportlärm (Büro SoundPLAN)

Auch eine Nutzung der geplanten Turnhalle für Vereinssport (nachmittags /a bends, d. h. außerhalb der Zei -

ten des Schulsports) ist aus schalltechnischer Sicht unproblematisch. Die Anforderungen der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV) werden mit deutlichem Abstand eingehalten.

Da die Trainings-/Nutzungszeiten der Vereine so gelegt werden, dass die Sportler bis spätestens 22 Uhr den

Parkplatz verlassen haben, kann sogar von einer „irrelevanten Geräuscheinwirkung“ gesprochen werden.

8.2 Geologie und Baugrund

Im Rahmen der Planungen wurde ein geotechnischer Bericht erarbeitet, dem die entsprechenden grundbau-

technischen Empfehlungen und baubegleitenden Maßnahmen entnommen werden können (s. Anlage der

Begründungen).
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9. Ergebnisse der Bürgerveranstaltung am 10.11.2021

Um insbesondere die Bewohner des nördlich angrenzenden Wohngebiets – unabhängig vom formalen Be-

bauungsplanverfahren mit den entsprechenden Beteiligungsverfahren – frühzeitig in den Planungsprozess

einzubeziehen, wurde im November 2020 eine Bürgerveranstaltung durchgeführt, auf der Mitarbeiter der

Stadtverwaltung  und  der  verschiedenen  beteiligten  Planungsbüros  (Hochbau,  Immissionsschutz,  Arten-

schutz, Bauleitplanung) die bisher erarbeiteten Inhalte vorstellten und diese anschließend mit den Veran-

staltungsteilnehmern an  verschiedenen „Marktständen“  mit  den  Themen „Verkehr  /  Erschließung /  Be-

triebsablauf“, „Natur / Begrünung“ und „Städtebau / Architektur“ diskutierten.

Im Folgenden werden zusammenfassend die von den Teilnehmern angesprochenen wichtigsten baulichen

Aspekte und für die Bauleitplanung relevanten Themen (Begrünung, Baukörper, Verkehr, etc.) dargestellt

und erläutert, wie im weiteren Verfahren damit umgegangen wurde bzw. umgegangen werden soll. Die de-

taillierte Dokumentation der Bürgerveranstaltung findet sich im Anhang der Begründung.

9.1 Verkehr / Erschließung / Betriebsablauf

Anregung Umgang im (weiteren) Verfahren 

Vermeidung von Verkehrsbelastungen für das angrenzen-
de Wohngebiet / keine Belastung der Paracelsusstraße 
mit Durchgangsverkehr / Prüfung der Ausweisung der Pa-
racelsusstraße als Anwohnerstraße

Viele Schüler werden zu Fuß, dem Roller und dem Fahr-
rad aus dem Gebiet Markdorf Süd kommen. Bring- und 
Hohlverkehr wird über den geplanten Parkplatz an der 
Ensisheimer Straße erfolgen und über den bestehenden 
Parkplatz der Gehrenberg-Sportanlage südwestlich der 
geplanten Schule . 

Die Anlieferung des Essens für die Schulkinder erfolgt 
über die Paracelsusstraße – sie bleibt aber verkehrsberu-
higter Bereich ohne Durchgangsverkehr. Ob eine Auswei-
sung als „Anwohnerstraße“ möglich ist, wird im weiteren 
Verfahren geprüft.

Die Müllentsorgung erfolgt im Rahmen der bestehenden 
Fahrten in der Paracelsusstraße. Hierbei fährt das Müll-
fahrzeug nicht bis zur Schule, sondern die Müllcontainer 
müssen zur Abholung durch den nördlichen Weg bis zur 
Paracelsusstraße gebracht werden.

Die Hauptzuwegung und somit auch alle weiteren Fahrten
erfolgen aus Richtung Osten über die Ensisheimer Straße.

Planung ausreichender Parkplätze, um den Parkdruck 
aus dem angrenzenden Wohngebiet herauszuhalten 

Die Anzahl der PKW-Stellplätze wurde nach der „Verwal-
tungsvorschrift für Verkehr und Infrastruktur über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze“ (VwV Stellplätze) er-
mittelt. Für die im Endzustand 3-zügie Schule sind dies 12
und für die Turnhalle 9 Stellplätze. Für die 2-zügige Schu-
le, die jetzt realisiert werden soll, sind nur 9 Stellplätze 
nötig. Somit sind es im Moment bis zur Erweiterung der 
Schule 3 Stellplätze mehr als erforderlich.

Die Realisierung der erforderlichen Stellplätze erfolgt 
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durch eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes auf 
der gegenüberliegenden Seite der Ensisheimer Straße.  

Prüfung eines Tempo-30-Limits sowie von Querungsmög-
lichkeiten an der Ensisheimer Straße

In der Ensisheimer Straße ist im Bereich des Bildungs-
zentrums bereits ein Tempo-30-Limit vorhanden, eine ggf.
erforderliche Erweiterung wird geprüft.  

Es ist beabsichtigt, den neuen Parkplatz nördlich der En-
sisheimer Straße über einen Zebrastreifen anzuschließen.

Prüfung / Vermeidung möglicher Geruchs- und Lärm-
emissionen der Entsorgung

Der Müll wird in einem geschlossenen und durchlüfteten 
Gebäude aufbewahrt. Die Küchenabfälle werden gekühlt, 
so dass die Geruchsemissionen deutlich minimiert sind.

Die Entsorgung des Mülls erfolgt über das im Gebiet oh-
nehin durchkommende Müllfahrzeug und erzeugt somit 
keine zusätzlichen Fahrten. 

Klare Trennung der Flächen des motorisierten Verkehrs 
von Wege- und Spielflächen der Kinder

Durch die Fahrradunterstellplätze und die Bepflanzung 
entsteht eine Trennung zwischen Verkehrsfläche/Radweg 
und Anlieferung zur Tennishalle und dem Pausenhofbe-
reich. Somit sind die Verkehrswege zwischen der Schule 
und den öffentlichen Zuwegungen klar getrennt. 

Vermeidung möglicher Konflikte zwischen Fußgängern 
sowie fahrenden und parkenden Autos

s.o.

Schaffung sicherer Rad- und Fußwegeverbindungen Über die nördliche Wiese ist ein zusätzlicher Fußweg vom 
neuen Parkplatz zur Grundschule geplant, um den Kno-
tenpunkt an der Einfahrt zur Bushaltestelle zu entspan-
nen. Des Weiteren wird der neue Parkplatz über einen 
neuen Zebrastreifen über die Ensisheimer Straße ange-
schlossen. 

Keine Verkleinerung der Trendsportanlage durch den 
Schulneubau

Der Schulneubau hat keine Auswirkungen auf die bauli-
chen Anlagen der Trendsportanlage. Diese wird in ihrer 
aktuellen Form bestehen bleiben.

Abgrenzung der Nutzungen Trendsportanlage / Schule zur
Vermeidung potenzieller Konflikte zwischen Jugendlichen
und Schulkindern

Die Trendsportanlage ist über zwei öffentliche Wegever-
bindungen erreichbar. Die Schule und die Trendsportanla-
ge sind durch Bauwerke, Grünbereiche und einen Erdwall 
räumlich voneinander getrennt.

9.2 Natur / Begrünung

Anregung Umgang im (weiteren) Verfahren 

Gestaltung und Abgrenzung des Übergangs zwischen dem
bestehenden Wohnquartier und dem Schulgelände durch 
Grünstrukturen (dabei zu beachten: keine Beschattung 
bestehender PV-Anlagen)

Zwischen der Spielplatzfläche und den benachbarten 
Grundstücken ist eine Anhügelung geplant. Diese wird mit
Stauden, Bodendeckern und Sträuchern sowie Heckenele-
menten  bepflanzt.

Zuordnung der nördlichen Freifläche zum Schulbetrieb, 
sodass Flächennutzung nur zu Schulzeiten erfolgt (z.B. 
Bewegungsraum, Baumlehrpfad, Schulgarten, etc.)

Auf der Freifläche sind verschiedene Angebote für die 
Kinder geplant (Elemente zum Balancieren, Klettern, Rut-
schen, Schaukeln, etc.). Ziel ist ein naturnaher Spielplatz.

Biodiversität: Erhalt möglichst vieler Bäume / Grünstruk-
turen

Wie im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ausgeführt, 
soll das Gelände zur Aufwertung der ökologischen Funkti-
on von Fauna und Flora soweit wie möglich mit Sträu-
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chern und Hecken einheimischer, klimaverträglicher Ar-
ten eingegrünt werden. Die verbleibenden Grünflächen 
sollen extensiv geplfegt sowie an geeigneten Stellen in-
sektenfreundliche Wildblumenmischungen (z.B.: Rieger-
Hofmann) eingesät werden. Vorhandene Bäume und 
Grünstrukturen werden so gut als möglich erhalten. 

Prüfung von Fassaden- und Dachbegrünungen Es ist sind Gründächer geplant in Kombination mit Photo-
voltaikanlagen. Im Bebauungsplan wird eine Dachbegrü-
nung verbindlich festgesetzt.

Die Fassaden sind im Wesentlichen in Holz geplant. Ob 
und wenn ja in welchem Umfang die Möglichkeit einer 
Fassadenbegrünung besteht, wird im weiteren Verfahren 
geprüft.

Vermeidung von Bodenversiegelung / Ermöglichung von 
Versickerung / Regenwassermanagement

Die genauen Materialien im Außenraum sind noch nicht 
festgelegt, versickerungsfähiges Material wird angestrebt.

Die Details der Entsorgung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser werden im Rahmen des nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren und Entwässerungsgesuch 
erarbeitet und mit den entsprechenden Fachbehörden ab-
gestimmt.

9.3 Städtebau / Architektur

Anregung Umgang im (weiteren) Verfahren 

Prüfung der Möglichkeiten einer späteren Erweiterung 
auf einen 3-zügigen Schulbetrieb ohne Gebäudeaufsto-
ckung

Die mögliche spätere Erweiterung der Grundschule soll 
durch eine Verlängerung des Baukörpers in südwestlicher
Richtung stattfinden, sodass hierfür keine Gebäudeaufsto-
ckung erforderlich ist. Entsprechend ermöglichen die 
Festsetzungen des Bebauungsplans eine derartige flä-
chenmäßige Erweiterung. Eine spätere Aufstockung des 
Baukörpers für die Erweiterung von 2 Zügen zu 3 Zügen 
wird nach heutigem Kenntnisstand nicht notwendig. Eine 
Aufstockung wird im Bebauungsplan daher nicht vorgese-
hen. 

Umsetzung eines hohen architektonischen Qualitätsan-
spruchs

Dies entspricht der Zielsetzung der Stadt Markdorf. Das 
Schulgebäude soll sich mit einem ansprechenden Äuße-
ren in den städtebaulichen Kontext einfügen. 

Verschiebung des Schuldgebäudes soweit wie möglich 
nach Südwesten (angemessener Abstand zur Wohnbebau-
ung)

Da eine spätere Erweiterung der Grundschule in südwest-
licher Richtung möglich sein soll (s.o.), ist keine weitere 
Verschiebung des aktuellen Baukörpers in Richtung Süd-
westen möglich.

Verhinderung des Durchgangs über Privatgrundstücke 
durch entsprechende bauliche Gestaltung

Die Schüler werden durch ein optimiertes Wegenetz und 
die Anbindung der Schule aus drei Himmelsrichtungen in 
die Schule geleitet, sodass Durchgänge als Abkürzungen 
etc. weitestgehend unterbunden werden. Eine zusätzliche 
Bepflanzung unterstützt die Abgrenzung von Privatflächen
zum Schulgelände.

Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf eine poten-
zielle Stauwirkung bei Hochwasser

Innerhalb Bebauungsplangebiets befinden sich Risikoge-
biete im Sinne des § 73 Abs. 1 S. 1 des Wasserhaushalts-
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gesetz (WHG). Dabei handelt es sich um Flächen, die erst 
bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt 
werden (HQextrem). Bauliche Anlagen sind in solchen Be-
reichen grundsätzlich möglich, es sollten allerdings Rege-
lungen zur Vermeidung und Verminderung von Hochwas-
serschäden sowie Aspekte zur Sicherung von Hochwas-
serabfluss und -rückhaltung betrachtet werden. Zudem 
sollten Gebäude hochwasserangepasst geplant und ge-
baut werden. Die Erdgeschosshöhe liegt über dem er-
rechneten HQextrem. Die Gebäude führen zu keiner Stau-
wirkung bei Hochwasser. 

Es wurden entsprechende Festsetzungen und Hinweise in 
den Bebauungsplan aufgenommen.

Technikzentrale im Untergeschoss zur Vermeidung von 
Lärmbelästigungen

Heizung, Lüftung und Technik sind im Untergeschoss der 
Schule geplant.

Beachtung ökologischer Faktoren beim Bauen: ressour-
censchonende Bauweise, Dach- und Fassadenbegrünung,
Grauwasserwärmerückgewinnung, Photovoltaik, etc.

Die Gebäude werden weitestgehend in Holzbauweise er-
richtet. Die Dächer von Schule, Sporthalle und Pausenhof-
überdachung sollen begrünt werden. Zusätzlich ist in Teil-
bereichen eine PV-Anlage vorgesehen. Die Möglichkeiten 
einer Fassadenbegrünung werden geprüft.

Verteilung vertikaler Erschließungen (Treppenhäuser, 
Aufzüge) auf das gesamte Gebäude

In der Schule sind zwei interne Erschließungstreppen und 
ein zentraler Aufzug vorgesehen. Zusätzlich sind an den 
Gebäudeenden jeweils Fluchttreppen im Außenraum ge-
plant, die in die Gebäudehülle integriert sind. Die Turnhal-
le wird über eine eigene Treppenanlage und einen Aufzug 
erschlossen. 

Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts zur Ermitt-
lung der Raumbedarfe und des Raumprogramms (Innen- 
und Außenbereiche)

Sechs Lehrer aus der JGS Schule und der Grundschule 
Leimbach sind eng in die Projektierung mit eingebunden, 
ihre Anregungen und Erfahrungen wurden mit in die Pla-
nung übernommen.
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10. Planungsrechtliche Festsetzungen

10.1 Art der Nutzung

Es wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Grundschule“ festgesetzt, um den

Bau und Betrieb einer Grundschule mit Sporthalle zu ermöglichen.

10.2 Höhe der baulichen Anlagen

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlage orientiert sich am vorliegenden städtebaulichen Entwurf.

Die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH) wird in Metern über Normal Null festgesetzt. So liegt das künfti-

ge Gebäude höher als das heute bestehende Gelände und somit außerhalb des festgesetzten Überschwem-

mungsgebiets.  Durch  diese  Festsetzung  können  Beeinträchtigungen  von  Leben  und  Gesundheit  ausge-

schlossen und erhebliche Sachschäden vermieden werden.

10.3 Grundfläche

Die maximal zulässige Grundfläche ermöglicht den Bau einer ausreichend großen Grundschule inklusive der

zugehörigen Sporthalle. Da die geplante Nutzung viele befestigte Flächen wie Zuwegungen, Pausenhof, An-

dienungsflächen etc. benötigt,  ist es erforderlich, dass die festgesetzte maximale Grundfläche durch

• Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und

• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-

baut wird 

um nicht nur 50 Prozent sondern um 75 Prozent überschritten werden darf.

10.4 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich an den erforderlichen Flächen für den Bau und den Be-

trieb der geplanten Grundschule. Dabei wird berücksichtigt, dass eine spätere Schulerweiterung im Südwes-

ten des Gebiets bereits heute bauplanungsrechtlich gesichert wird.

10.5 Nebenanlagen

Die Regelungen zu Nebenanlagen entsprechen weitestgehend den Formulierungen in der BauNVO.

10.6 Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden verschiedene Fest-

setzungen getroffen.
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11. Örtliche Bauvorschriften

11.1 Fassaden und Dachgestaltung

In den örtlichen Bauvorschriften wird geregelt, dass grelle oder stark reflektierende Materialien und Anstri-

che nicht verwendet werden dürfen, um sicherzustellen, dass visuell negative Beeinträchtigungen für das

Gebiet und die Bewohner ausgeschlossen werden.

11.2 Gestaltung unbebauter Flächen

Windkraftanlagen und freistehende Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind aus gestalterischen Grün-

den nicht zulässig. Um die Durchgrünung des Gebietes sicherzustellen und die Anlegung von Schotterflä-

chen zu vermeiden, wird festgesetzt, dass nicht überbaute Flächen grün gärtnerisch anzulegen sind. Die

Festsetzung dient weiterhin der Minimierung der Beeinträchtigungen für die verschiedenen Schutzgüter.

11.3 Einhausung von Abfallbehältern, Mülltonnen und Containern

Aus stadtbildgestalterischen Gründen sind direkt an der Straße befindliche Abfallbehälterstellplätze einzu-

hausen.

11.4 Antennen

Paraboloide  Vorrichtungen  für  Telekommunikation  und  Datenübertragung  sind  aus  stadtgestalterischen

Gründen nur bis zu einem Durchmesser von 1,00 m zulässig und farblich dem Standort am Gebäude anzu-

passen.

Begründungen zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften
Fassung vom 08.03.2022 Seite 23



Bebauungsplan
„Obere Breitwiesen, 5. Änderung und Erweiterung, Teil I – Süd“
in Markdorf

12. Anlagen

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom 08.03.2022 (Gfrörer Ingenieure)

2. Schalltechnische Untersuchungen zum Neubau einer Grundschule mit Sporthalle an der Ensisheimer

Straße vom 07.03.2022 (SoundPLan GmbH)

3. Dokumentation der Bürgerveranstaltung vom 10.11.2021 (Reschl Stadtentwicklung)

4. Geotechnischer Bericht vom 31.08.2021 (BauGrund Süd)
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88696 Owingen
07551/83498-0

info@gf-kom.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Stadt Markdorf, den ..……………….

……………………………………………………………..

Georg Riedmann (Bürgermeister)


